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nen Betriebe und Einrichtungen, den Tierhaltern sowie 
dem zuständigen Rat der Gemeinde, der Stadt oder des 
Stadtbezirkes unverzüglich schriftlich mitzuteilen, in 
dringenden Fällen kann dies vorläufig mündlich er
folgen.

(4) Der Kreistierarzt hat unverzüglich Ermittlungen 
und Verfolgsuntersuchungen über Ursachen und Gründe 
des Auftretens einer Tierseuche, Parasitose oder ande
ren besonderen Gefahr für, die Tierbestände sowie der 
möglichen Weiterverschleppung in andere Produktions
genossenschaften, Betriebe und Einrichtungen sowie 
Tierhaltungen anzustellen.

(5) Werden durch die Leiter der veterinärmedizini
schen Fachorgane Maßnahmen für erforderlich gehal
ten, die zu Beschränkungen auf Straßen führen, ist die 
Erlaubnis dazu bei dem Leiter der zuständigen Dienst
stelle der Deutschen Volkspolizei einzuholen.

§ 8
(1) Der Kreistierarzt hat dem Vorsitzenden des Bates 

des Kreises, dem Vorsitzenden des Rates für. landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des 
Kreises und dem Bezirkstierarzt umgehend vom Ergeb
nis seiner Feststellungen und den getroffenen Maßnah
men Mitteilung zu machen und auf mögliche weitere 
erforderliche «Maßnahmen hinzuweisen.

(2) Der Kreistierarzt ist verpflichtet, die Kreistier
ärzte der Nachbarkreise sowie der, Kreise, mit denen die 
Produktionsgenossenschaft, der Betrieb und die Ein
richtung oder der Tierhalter, bei dem die staatliche 
Feststellung getroffen wurde, Wirtschaftsbeziehungen 
getätigt hat, sofern über diese eine Gefährdung mög
lich ist, unverzüglich über das staatlich festgestellte 
Auftreten oder den Verdacht einer Tierseuche, Parasi
tose oder anderen besonderen Gefahr für die Tier- 
bestände zu informieren. Erfolgt die Feststellung bei 
Schlachttieren oder bei vorübergehend auf Ausstellun
gen, Veranstaltungen oder Tierschauen anwesenden 
Tieren, so ist unverzüglich der Kreistierarzt des Her
kunftskreises zu informieren. Diese Kreistierärzte ha
ben umgehend in ihrem Kreis die notwendigen Maß
nahmen einzuleiten.

§9
(1) Der Bezirkstierarzt ist verpflichtet, beim Auftre

ten von Tierseuchen, Parasitosen und anderen beson
deren Gefahren für die Tierbestände im Bezirk die not
wendigen Maßnahmen zu deren Verhütung und Be
kämpfung einzuleiten und durchzuführen. Er ist be
rechtigt, bei nicht ausreichender Sicherung der erfor
derlichen Maßnahmen andere, von den besonderen Ge
fahren nicht betroffene Kreise des Bezirkes in die 
Bekämpfung einzubeziehen. Das betrifft insbesondere
— die Zuweisungen von Schlacht- und Verarbeitungs

kapazitäten,
— den zeitweiligen Einsatz von Fachkräften des Vete

rinärwesens einschließlich ihrer materiellen Ausstat
tung, unabhängig vom Unterstellungsverhältnis un
ter Berücksichtigung der betrieblichen Belange.

(2) Der Bezirkstierarzt hat dem Vorsitzenden des Ra
tes des Bezirkes und dem Vorsitzenden des Rates für 
landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft des Bezirkes umgehend vom Ergebnis seiner 
Feststellungen und eingeleiteten Maßnahmen Mittei
lung zu machen und auf mögliche weitere erforderliche 
Maßnahmen hinzuweisen.
— (3) Der Bezirkstierarzt ist verpflichtet, den Verdacht, 
das Auftreten und das Erlöschen bestimmter vom Lei
ter des Veterinärwesens des Rates für landwirtschaft

liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik festgelegter Tier
seuchen, Parasitosen und anderer besonderer Gefahren 
für die Tierbestände unverzüglich operativ dem Leiter 
des Veterinärwesens des Rates für landwirtschaftliche 
Produktion und, Nahrungsgüterwirtschaft der Deut
schen Demokratischen Republik zu melden.

(4) Bei Seuchenschlachtungen ist über den Leiter des 
Veterinärwesens des Rates für landwirtschaftliche Pro
duktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen De
mokratischen Republik vorher die Genehmigung des 
Vorsitzenden des Rates für landwirtschaftliche Produk
tion und Nahrungsgüterwirtschaft der Deutschen Demo
kratischen Republik einzuholen.

§10

Der Leiter des Veterinärwesens des Rates für land
wirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik ist berechtigt, 
die notwendige Einbeziehung anderer Bezirke in die 
Verhütungs- und Bekämpfungsmaßnahmen, insbeson
dere
— die überbezirkliche Zuweisung von Schlacht- und 

Verarbeitungskapazitäten,
— den zeitweiligen überbezirklichen Einsatz von Fach

kräften des Veterinärwesens einschließlich ihrer ma
teriellen Ausstattung und unabhängig vom Unter
stellungsverhältnis,

anzuweisen.
§11

Tiere, die außerhalb des Gewahrsams oder der Verfü
gungsgewalt des Tierhalters angetroffen werden, sind 
auf Weisung des zuständigen Kreistierarztes ahzuson- 
dem und zu verwahren. Der zuständige Kreistierarzt 
legt im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten die Art 

und Weise der Haltung und Nutzung dieser Tiere fest. 
Bei Verdacht auf Vorliegen oder bei Feststellung eiijer 
Tierseuche, Parasitose oder anderen besonderen Gefahr 
für die Tierbestände können diese Tiere der Seuchen
schlachtung oder Tötung zugeführt werden. Die entste
henden Kosten hat der Tierhalter zu tragen. Wird der 
Tierhalter innerhalb von 15 Tagen nicht ermittelt, wer
den die Kosten aus dem Haushalt des zuständigen Rates 
für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüter
wirtschaft des Kreises getragen. Mögliche Erlöse sind 
an den Rat für landwirtschaftliche Produktion und Nah
rungsgüterwirtschaft des Kreises abzüführen.

IV.

§12
Erlöschen von Tierseuchen, Parasitosen und anderen 

besonderen Gefahren für die Tierbestände
Das Erlöschen einer Tierseuche, Parasitose oder ande

ren besonderen Gefahr für die Tierbestände ist durch 
den Kreistierarzt staatlich festzustellen. Die Vorsitzen
den des Rates des Kreises und des Rates für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des 
Kreises sind vom Erlöschen einer Tierseuche, Parasitose 
oder anderen besonderen Gefahr für die Tierbestände 
zu informieren. Die angewiesenen Maßnahmen sind 
aufzuheben. Die Aufhebung ist vom Kreistierarzt den 
Vorsitzenden der betroffenen- Produktionsgenossenschaf
ten, den Leitern der Betriebe und Einrichtungen und 
den Tierhaltern sowie dem zuständigen Rat der Ge
meinde, der Stadt oder des Stadtbezirkes, den Kreis
tierärzten der benachbarten oder sonst betroffenen 
Kreise sowie dem Bezirkstierarzt schriftlich mitoutei- 
len. Bei Nichtbestätigung eines Verdachtes ist entspre
chend zu verfahren.


